
Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/4176 
 

 

Unterrichtung 

Der Niedersächsische Ministerpräsident Hannover, den 02.11.2011 
 

Herrn 
Präsidenten des Niedersächsischen Landtages 

Hannover 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

gemäß § 7 des Modellkommunen-Gesetzes unterrichtet die Landesregierung den Landtag ab-
schließend über die aus der Erprobung des Modellversuchs gewonnenen Erkenntnisse. 

Beigefügt übersende ich den von der Niedersächsischen Staatskanzlei erstellten Bericht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

David McAllister 

 

 

(Ausgegeben am 10.11.2011)  
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Bericht nach § 7 Modellkommunen-Gesetz zu den Auswirkungen des Modell-
versuchs und zur Unterrichtung des Niedersächsischen Landtages über die 
aus der Erprobung gewonnenen Erkenntnisse 
 
Bezug:  
Zwischenberichte von Juni 2007 und Juni 2008 sowie Abschlussbericht von Juni 2009 über die 
wissenschaftliche Begleitung des Modellkommunen-Gesetzes durch die Universität Lüneburg 
und die Fachhochschule Osnabrück 
 

Ausgangslage 
Mit dem Modellkommunen-Gesetz (ModKG) wurden von 2006 bis 2009 für einen ausge-

wählten Kreis von Kommunen (Landkreise Cuxhaven, Emsland und Osnabrück, Städte Lü-

neburg und Oldenburg) bestimmte landesrechtliche Regelungen außer Kraft gesetzt, modifi-

ziert angewendet oder abweichende Regelungen getroffen. Ziel war die versuchsweise Ent-

lastung der Kommunen von überbordenden Detailregelungen und damit die Schaffung neuer 

Handlungsspielräume. Die Erprobung umfasste unterschiedliche Handlungsfelder, darunter 

auch die Lockerung von Zuständigkeitsregelungen zwischen Landkreisen und ihren Städten 

und Gemeinden zur Erhöhung der Flexibilität. Auf der Grundlage des wissenschaftlichen 

Abschlussberichts von Juni 2009 konnte ein Großteil der Regelungen des ModKG bereits 

zum 01.11.2009 mit dem Niedersächsischen Gesetz zur landesweiten Umsetzung der mit 

dem Modellkommunen-Gesetz erprobten Erweiterung kommunaler Handlungsspielräume 

(NEKHG) in dauerhaft geltendes Recht umgesetzt werden. Obwohl sich auch die Lockerung 

der Zuständigkeitsregelungen bis dato bewährt hatte, gilt für diesen Bereich § 6 des ModKG 

bis zum 31.12.2011 fort, um die Möglichkeiten einer dauerhaften Umsetzung prüfen zu kön-

nen. Hintergrund war auch die Neuordnung des Kommunalverfassungsrechts. 

 

Erfahrungsberichte der Modellkommunen 
Wie bereits im wissenschaftlichen Abschlussbericht von Juni 2009 ausgeführt, haben die 

einzelnen Modellkommunen die Zuständigkeitsvereinbarungen unterschiedlich ausgestaltet. 

Die Landkreise Cuxhaven und Emsland schlossen Anfang 2006 zunächst Vereinbarungen 

für einen Zeitraum von zwei Jahren, diese wurden später verlängert. Der Landkreis Osna-

brück nahm dagegen von Anfang an eine automatische Verlängerungsoption in die Verein-

barungen auf, sofern keiner der Vertragspartner kündigte. Während der Landkreis Emsland 

einheitliche Aufgabenverlagerungen mit allen kreisangehörigen Kommunen geschlossen 

hatte, galten in den anderen beiden Landkreisen separate Vereinbarungen mit den kreisan-

gehörigen Städten und Gemeinden, d. h. je nach Kommune sind unterschiedliche Aufgaben 

verlagert worden. 
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1. Landkreis Cuxhaven 
Mit der Fortgeltung des § 6 ModKG über den 31.10.2009 hinaus bis zum 31.12.2011 erhiel-

ten die beteiligten Kommunen die Möglichkeit, geschlossene Zuständigkeitsvereinbarungen 

zu beenden, indem sie gegenüber dem zuständigen Fachministerium einen „Widerspruch“ 

erklären (Artikel 13 § 8 Abs. 2 NEKHG). Hiervon machten im Landkreis Cuxhaven mehrere 

Kommunen Gebrauch. Begründet wurde dies mit der geringen Anzahl an Fällen, die eine 

Fortsetzung der Vereinbarungen aus Sicht der Kommunen nicht mehr rechtfertige. Diese 

Zuständigkeitsvereinbarungen endeten demgemäß mit Ablauf des 31.12.2009. Bis zum neu-

erlichen Fristende 31.12.2011 fortgeführt werden aktuell die Zuständigkeitsvereinbarungen 

für die Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, für die Durchführung des Fahrlehrergesetzes 

(§ 5 Abs. 4 und § 3 Abs. 1 Nr. 13 AllgZustVO-Kom), für die Festsetzung von Messen, Aus-

stellungen und Großmärkten sowie für die Zulassung von Ausnahmen für die Versteigerung 

leicht verderblicher Waren (Nr. 1.12 und 1.15 ZustVO Wirtschaft). Es besteht nun im Land-

kreis Cuxhaven seitens der Kommunen das überwiegende Interesse, die Aufgaben der Stra-

ßenverkehrsbehörde, die ohne die Sonderregelung nicht von den Kommunen mit weniger als 

den gesetzlich geforderten 10 000 Einwohnern wahrgenommen werden können, dauerhaft 

zu übernehmen. An der Übernahme weiterer Kreisaufgaben besteht dagegen ein geringes 

bis kein Interesse.  

 

2. Landkreis Emsland 
Bei den einheitlichen Aufgabenverlagerungen des Landkreises Emsland auf seine Städte 

und Gemeinden handelt es sich um Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz, um gewerbe-

rechtliche Aufgaben in den Bereichen Reisegewerbe und um die Festsetzung von Messen, 

Märkten und Ausstellungen. Außerdem wurden den Gemeinden die Aufgaben der Versiche-

rungsämter übertragen. In der Zeit vom 01.01.2010 bis zum 30.06.2011 bearbeiteten die 

Kommunen insgesamt 239 Fälle. Davon entfielen allein 133 Fälle auf Erlaubniserteilungen 

nach dem Gaststättengesetz und 88 Fälle auf die Festsetzung von Messen, Märkten und 

Ausstellungen. Das Gebührenaufkommen belief sich dabei auf insgesamt 107 104 Euro. 

 

Die Kommunen nehmen diese Aufgaben inzwischen seit über fünf Jahren problemlos wahr. 

Mittlerweile haben sie sich gut in die fachspezifischen Aufgabenstellungen eingearbeitet, 

sodass eine routinierte und fachlich kompetente Bearbeitung gewährleistet ist. Rückfragen 

und Abstimmungen mit der Aufsichtsbehörde erfolgen nur noch in besonders schwierigen 

Einzelfällen. Die Verlagerung dieser Aufgaben hat ganz erheblich zu mehr Ortsnähe und zu 

einem Ausbau der Bürgerfreundlichkeit beigetragen. Gerade in einem flächenmäßig großen 

Landkreis spielt die Entfernung zur zuständigen Behörde für die betroffenen Bürgerinnen und 
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Bürger eine große Rolle. Ortsnahe Erledigungsmöglichkeiten werden deshalb aus Sicht der 

Antragsteller besonders positiv aufgenommen und tragen maßgeblich zu einer hohen Kun-

denzufriedenheit bei. Die Aufgabenverlagerungen haben sich bewährt und sollen - so der 

Wunsch der Kommunen - unbedingt beibehalten werden. Eine Rückverlagerung der Aufga-

ben auf den Landkreis würde sowohl bei den Städten und Gemeinden als auch bei den Bür-

gerinnen und Bürgern auf Unverständnis stoßen und sollte - auch für einen Übergangszeit-

raum - vermieden werden. 

 

3. Landkreis Osnabrück 
Eine Übertragung von Landkreiszuständigkeiten auf die verschiedenen kreisangehörigen 

Gemeinden im Landkreis Osnabrück erfolgte für Aufgaben zur Änderung von Familien- und 

Vornamen, für Aufgaben nach dem Vereinsgesetz und dem Versammlungsgesetz sowie für 

Aufgaben nach der Gewerbeordnung und dem Gaststättengesetz. Umgekehrt wurden Auf-

gaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz, dem 2. Wohnungsbaugesetz und dem Wohn-

raumförderungsgesetz von drei Gemeinden „nach oben“ auf den Landkreis übertragen. Aus 

Sicht des Landkreises und der Gemeinden haben sich all diese abgeschlossenen Vereinba-

rungen bewährt. Es hat sich gezeigt, dass es möglich ist, dass sich der Landesgesetzgeber 

auf bestimmte Rahmenregelungen beschränkt und den Kommunen auf die örtlichen Gege-

benheiten abgestimmte Spielräume einräumt. Durch die Aufgabenverlagerungen haben die 

Bürgerinnen und Bürger mehr ortsnahe Dienstleistungsangebote und damit kürzere Wege. 

Auf der anderen Seite profitieren die Gemeinden davon, dass bestimmte Aufgaben beim 

Landkreis gebündelt werden können. Die flexible Aufgabenverlagerung ist ein Erfolg, der 

möglichst nicht rückgängig gemacht werden sollte. Die Regelungen sparen Bürgern und Un-

ternehmen Zeit und Geld. Der Landkreis Osnabrück sowie die kreisangehörigen Städte, 

Samtgemeinden und Gemeinden möchten ihre Zusammenarbeit in Form der bestehenden 

Zuständigkeitsvereinbarungen fortsetzen und sprechen sich dafür aus, die Regelungen des 

Modellkommunen-Gesetzes zum 01.01.2012 in dauerhaftes Recht zu übernehmen. 

 

Auswertung 
Gemäß § 7 ModKG wertet die Landesregierung die Auswirkungen des Modellversuchs fort-

laufend aus und unterrichtet den Landtag abschließend bis zum 01.10.2011 über die bis da-

hin aus der Erprobung gewonnenen Erkenntnisse. 

 

Hierbei sind in erster Linie die weiteren Erfahrungen der Kommunen maßgeblich. Deshalb 

wurde auch bewusst auf eine Fortsetzung der wissenschaftlichen Begleitung über 2009 hin-

aus verzichtet. Die Landesregierung schließt sich der Bewertung der Landkreise an: Die mit 

dem Modellvorhaben erprobte Grundidee von abweichenden Zuständigkeitsvereinbarungen 
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auf kommunaler Ebene hat sich grundsätzlich bewährt. Es ist möglich, dass der Landesge-

setzgeber den Kommunen vor Ort weitere Spielräume zur eigenen Entfaltung - je nach den 

örtlichen Gegebenheiten - einräumt. Die Absicht, mit den Modellregelungen nicht nur die 

Kommunen, sondern auch und vor allem die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unterneh-

men von bürokratischen Vorgaben und langen Wegen zu entlasten, wurde erreicht. Weiter-

hin ist die veränderte Aufgabenwahrnehmung hervorzuheben. Beispielsweise haben ein 

Landkreis und seine kreisangehörigen Gemeinden für die Verlagerung von Zuständigkeiten 

gemeinsam Lösungen entwickelt, die den neuen Anforderungen an die Kommunalverwaltun-

gen (Stichworte E-Government und Lebenslagenprinzip) gerecht werden. Eine Rückkehr 

zum status quo ante würde besonders bei den Bürgerinnen und Bürgern auf Unverständnis 

stoßen. 

 

Allerdings haben die Modellkommunen nur eine begrenzte Zahl von Aufgaben aus dem brei-

ten denkbaren Spektrum der im Modell erprobten Zuständigkeiten ausgewählt. Die übrigen 

Aufgaben scheinen jedenfalls derzeit für eine flexible Zuständigkeitsregelung aus kommuna-

ler Sicht nicht interessant. 

 

Die Modell-Landkreise und ihre Städte und Gemeinden haben im Ergebnis ein großes Inte-

resse an der Fortführung der von ihnen gezielt ausgewählten und erfolgreich praktizierten 

flexiblen Aufgabenverlagerungen. Aus Sicht der Landesregierung erscheint es deshalb an-

gezeigt, die positiven Wirkungen des Modellprojekts über den 31.12.2011 hinaus für diejeni-

gen weiter nutzbar zu machen, die dies möchten. Statt einer 1:1-Umsetzung des § 6  

- wie mit anderen Bausteinen des Modellkommunen-Gesetzes erfolgt - empfiehlt es sich al-

lerdings, sich auf die von den Modellkommunen ausgewählten Aufgaben im Kern zu be-

schränken, denn nur hierfür besteht nachhaltiges Interesse. Dieses Interesse bezieht sich 

insbesondere darauf, dass weiterhin Raum gegeben wird für individuelle flexible Vereinba-

rungen über Zuständigkeiten unter den Kommunen. Die neue Regelung wäre daher für die 

interessierten Kommunen - nunmehr landesweit - als Option auszugestalten. Die Landesre-

gierung prüft deshalb diese Überlegungen im Rahmen ihrer Gespräche mit den kommunalen 

Spitzenverbänden zum Zukunftsvertrag. Um für die Modellkommunen bis zur abschlie-

ßenden Klärung und Umsetzung keinen bürokratischen und mit zusätzlichem Aufwand ver-

bundenen „Rückfall“ in den status quo ante eintreten zu lassen, sollte das Modellkommunen-

Gesetz für eine begrenzte Übergangszeit verlängert werden. 

 

 

 
Anlagen 1 bis 3 

Übersichten über die aktuellen Zuständigkeitsvereinbarungen der Landkreise Cuxhaven, Emsland und Osnabrück 



Anlage 1 

 



Anlage 2 

 



 



Anlage 3 
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